
Beschluss  

 

 

des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über eine Änderung der Hilfsmittel-Richtlinie: 
Verordnung im Rahmen des 
Entlassmanagements 

Vom 17. Dezember 2015 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015 
beschlossen, die Richtlinie über die Verordnung von Hilfsmitteln in der vertragsärztlichen 
Versorgung (Hilfsmittel-Richtlinie/HilfsM-RL) in der Fassung vom 21. Dezember 2011 (BAnz 
AT 10.04.2012 B2), zuletzt geändert am 17. Juli 2014 (BAnz AT 28.10.2014 B3), wie folgt zu 
ändern: 

 

I.  Die Richtlinie wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 wird Absatz 3 gestrichen. 

2. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt: 

„§ 6a Verordnung von Hilfsmitteln im Rahmen des Entlassmanagements 

(1) 1Soweit es für die Versorgung der oder des Versicherten unmittelbar nach der 
Entlassung aus dem Krankenhaus erforderlich ist, kann das Krankenhaus (die 
Krankenhausärztin oder der Krankenhausarzt) im Rahmen des 
Entlassmanagements wie eine Vertragsärztin oder ein Vertragsarzt Hilfsmittel für 
einen Zeitraum von bis zu sieben Kalendertagen nach der Entlassung 
entsprechend dieser Richtlinie verordnen. 2Die Verordnung von zum Verbrauch 
bestimmten Hilfsmitteln ist so zu bemessen, dass ein Versorgungszeitraum von 
bis zu sieben Kalendertagen nach Entlassung nicht überschritten wird. 3Ist keine 
dieser Bemessungsvorgabe entsprechende Versorgungseinheit im Markt 
verfügbar, kann von den im Markt verfügbaren die der Bemessungsvorgabe am 
nächsten kommende größere Versorgungseinheit vom Hilfsmittelleistungs-
erbringer in Abstimmung mit der Krankenkasse abgegeben werden. 4Besteht die 
Erforderlichkeit einer Verordnung durch die Krankenhausärztin oder den 
Krankenhausarzt im Rahmen des Entlassmanagements nach Satz 1 bei nicht 
zum Verbrauch bestimmten Hilfsmitteln für länger als sieben Kalendertage, so gilt 
insoweit die Begrenzung der Versorgungsdauer nach Satz 1 nicht. 5Von einer 
unmittelbaren Erforderlichkeit nach Satz 1 ist in der Regel nicht auszugehen bei 
Hilfsmitteln, die einer individuellen Anfertigung und einer ärztlichen Nachkontrolle 
nach der Entlassung bedürfen und zur dauerhaften Versorgung vorgesehen sind; 
Ausnahmen sind zu begründen. 6Ergänzend zu den Angaben nach § 7 muss auf 
der Verordnung das (voraussichtliche) Entlassungsdatum sowie eine 
Kennzeichnung für „Entlassmanagement“ angegeben werden. 

(2) Die Verordnung verliert abweichend von § 8 Absatz 2 sieben Kalendertage nach 
der Entlassung aus dem Krankenhaus ihre Gültigkeit, wenn die 
Hilfsmittelversorgung nicht innerhalb dieses Zeitraumes aufgenommen wurde. 
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(3) 1Die Krankenhausärztin oder der Krankenhausarzt hat in geeigneter Weise im 
Rahmen des Entlassmanagements rechtzeitig die weiterbehandelnde 
Vertragsärztin oder den weiterbehandelnden Vertragsarzt über die getätigten 
Verordnungen zu informieren. 2§ 11 Absatz 4 SGB V bleibt unberührt. 3Die 
Maßnahmen nach § 8 Absatz 1 und § 9 erfolgen in der Regel an oder durch die 
Vertragsärztin oder den Vertragsarzt. 

(4) Die Regelungen der Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Ärztinnen und Ärzte 
in Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation bei Leistungen nach § 40 
Absatz 2 und § 41 SGB V.“ 

3. In § 11 Absatz 1 werden hinter dem Wort „Bundesvereinigung“ die Wörter „und die 
Deutsche Krankenhausgesellschaft“ eingefügt und das Wort „kann“ wird ersetzt durch 
das Wort „können“. 

4. In § 11 Absatz 2 werden hinter dem Wort „Bundesvereinigung“ die Wörter „, die 
Deutsche Krankenhausgesellschaft“ eingefügt. 

 

II. Die Änderung der Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in 
Kraft. 

 

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des 
Gemeinsamen Bundesausschusses unter www.g-ba.de veröffentlicht. 

 

Berlin, den 17. Dezember 2015 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Prof. Hecken 
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